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Leistungsbeschreibung für die Installation und  
Bereitstellung eines Glasfaser Grundstück- und Haus-
anschlusses

Der Grundstück- und Hausanschluss beginnt mit der Zuleitung 
auf privaten Grund und endet mit dem Hausübergabepunkt (Ab-
schlusspunkt Linientechnik, im weiteren APL), der die Inhaus-Ver-
kabelung mit dem Breitbandnetz des Netzbetreibers verbindet.

Generelles zur Realisierung 
Das glasfaserbasierte Grundstücksnetz besteht aus der Zuführung 
(Anschlussleitung) von der Grundstücksgrenze bis zum Haus-
übergabepunkt (bis Abschlusspunkt Linientechnik = APL in der 
Regel im Keller – sog. Hausanschluss) und ggf. der Zuführung zum 
Nachbargrundstück. 

Das Gebäudenetz (Inhausverkabelung – sog. Wohnungsanschluss) 
besteht aus der Verbindung des Hausübergabepunkts (APL) mit 
den Teilnehmeranschlussdosen (Gf-TA) in den jeweiligen Räumlich-
keiten der Endkunden. 

Dieses Glasfasernetz ermöglicht die Versorgung der vorstehend 
aufgeführten Wohn- und Gewerbeeinheiten mit hochleistungsfähi-
gen Internet- und Telekommunikationsdiensten für den Grund-
stückseigentümer bzw. sonstigen privaten und/oder gewerblichen 
Nutzern der Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die Installation der 
Komponenten erfolgt in Absprache mit dem Grundstücks-/Gebäu-
deeigentümer an geeigneten Orten in der für die Stadtwerke Karls-
ruhe Netzservice GmbH wirtschaftlich günstigsten Bauweise.

Abweichungen von der nach der Standardinstallation vorgese-
henen Bauweise können nur nach vorheriger Abstimmung und 
Beauftragung durch den Grundstücks-/Gebäudeeigentümer und 
nur im Rahmen der zur Zeit der Bauausführung bei den Stadtwerke 
Karlsruhe Netzservice GmbH gegebenen technischen und betrieb-
lichen Möglichkeiten als Sonderbauweisen ausgeführt werden. Die 
gewünschte Bauweise und die hierdurch entstehenden Mehrkos-
ten werden vor der Ausführung mit dem Grundstücks-/Gebäude-
eigentümer vereinbart. Der Grundstücks-/Gebäudeeigentümer hat 
die Mehrkosten gegenüber der Standardinstallation zu tragen.

Bestandteile des Grundstück- und Hausanschlusses und der  
vertraglichen Leistung 
Leistungsbestandteil des Grundstück- und Hausanschlusses ist 
eine Begehung vor Ort, der erforderliche Tiefbau, das Verlegen 
eines Leerrohrs, die Hauseinführung (im Keller oder Erdgeschoss), 
die Montage des Abschlusspunktes Linientechnik (APL), sowie die 
Verlegung des Glasfaserkabels bis zum APL und dessen Anschluss. 

In Ein- und Zweifamilienhäusern wird die Glasfaseranschlussdose 
(Gf-TA) in unmittelbarer Nähe (max. 2 m entfernt) vom APL an-
gebracht und angeschlossen.

Sofern der Eigentümer einen anderen Standort des Gf-TA wünscht, 
endet die Leistung am APL.

Prinzipskizze Ein- und Zweifamilienhaus

Prinzipskizze Mehrfamilienhaus

Leistungsbeschreibung 
Hausanschluss

In Mehrfamilienhäusern endet die Leistung immer mit der Installa-
tion und Inbetriebnahme des APL.

Die Zuführung (Anschlussleitung) von der Grundstücksgrenze bis 
zur Hauseinführung im Keller oder Erdgeschoss des Gebäudes 
umfasst eine Anschlusslänge von bis zu 10 Metern. Mehrlängen ab 
dem 11. Meter werden nach Abschluss der Baumaßnahme ermittelt 
und gesondert in Rechnung gestellt. 

Die Montage des Abschlusspunktpunkt Linientechnik (APL) erfolgt in 
einer Entfernung bis maximal 3 Meter von der Gebäudeeinführung.

Art und Lage des Hausanschlusses sowie dessen Änderungen wer-
den nach Abstimmung mit dem Grundstücks-/Gebäudeeigentümer 
und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen entweder vom 
Netzbetreiber oder durch dessen Beauftragte bestimmt. 

Nicht Teil des Grundstück- und Hausanschlusses und der  
vertraglichen Leistung 
Die Leitungen, Verbindungen und Kabel im Gebäude des Kunden 
(Inhausverkabelung, auch „Netzebene 4“ genannt) werden von 
den Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH errichtet, wenn eine 
gültige Grundstücksnutzungsvereinbarung und ein wirksamer, 
nicht widerrufener Abschluss eines Glasfaser-Telekommunikations-
vertrags mit den Stadtwerken Karlsruhe GmbH für die Immobilie 
vorliegt. Die Grundstücksnutzungsvereinbarung finden Sie online 
unter ka-glasfaser.de.

Weitere individuelle Absprachen zwischem dem Grundstücks-/
Gebäudeeigentümer und den Stadtwerken Karlsruhe GmbH zur 
Inhausverkabelung sind jederzeit möglich.

Die mit Hilfe des Grundstücks- und Hausanschlusses nutzbaren 
Telefon-, Internet- oder sonstigen Dienstleistungen sind nicht Be-
standteil der Baumaßnahmen, sondern müssen separat beauftragt 
werden.


